
Ersuchen um Antragsstellung für einen Finanzbeitrag aus dem
Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) für entlassene Arbeitnehmer[footnoteRef:1] [1: 	Verordnung (EU) 2021/691 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 über den Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung für entlassene Arbeitnehmer (EGF) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1309/2013;
	Verordnung (EU) 2026/1139 vom 20.Mai 2026 zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/691 hinsichtlich der Unterstützung von Arbeitnehmern, die von einer unmittelbar bevorstehenden Entlassung in Unternehmen betroffen sind, die sich in einer Umstrukturierung befinden ] 


Ein Ersuchen kann vom Unternehmen innerhalb von 14 Wochen ab dem Tag gestellt werden, an dem es der zuständigen Behörde gemäß Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Richtlinie 98/59/EG die erste schriftliche Mitteilung an die Arbeitnehmervertreter übermittelt hat, in der unter anderem die Anzahl und die Kategorien der zu entlassenden Arbeitnehmer angegeben sind.

Das Ersuchen muss folgende Unterlagen enthalten:
1. das ausgefüllte und unterzeichnete Formular zur Antragsinitiierung (als PDF-Dokument eingescannt);
2. dasselbe ausgefüllte Formular (als Word-Dokument);
3. die ausgefüllte Finanztabelle (wird von der Verwaltungsbehörde zur Verfügung gestellt);
4. ein vollständig ausgefülltes Identifikationsformular (wird von der Verwaltungsbehörde zur Verfügung gestellt)
Bitte füllen Sie die folgende Felder aus:
	Betroffenes Unternehmen: 
	[bookmark: Text1][Name des betroffenen Unternehmens]

	Wirtschaftszweig(e), in dem/denen das Unternehmen tätig ist[footnoteRef:2] : [2:  	Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Rev. 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie bestimmter EG-Verordnungen über spezifische statistische Bereiche (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1). Konsolidierte Fassung der Verordnung vom Juli 2019.] 

	[bookmark: Text2][NACE Rev. 2, Abteilungsebene; bitte geben Sie den zweistelligen numerischen Code und die Bezeichnung der Abteilung an.]

	Von den geplanten Massenentlassungen betroffene Region(en)[footnoteRef:3] : [3:  	Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 zur Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) (ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1).
Die aktuellste Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) entnehmen Sie bitte der Delegierten Verordnung (EU) 2019/1755 der Kommission.] 

	[bookmark: Text3][Region auf NUTS-2-Ebene]



A – Ersuchendes Unternehmen

	A.1	Kontaktdaten der im Unternehmen für diesen Antrag verantwortlichen Person(en) 
	[bookmark: Text4]Name: 



	
	[bookmark: Text5]Adresse: 



	
	[bookmark: Text6]Funktion: 



	A.2	Kontaktdaten der Person(en), die für die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen verantwortlich ist (sind), sofern diese von der oben genannten Person abweicht (abweichen):
(Bei mehreren Personen bitte die Zeilen für jede Person dublizieren)
	Name: 



	
	Adresse: 



	
	Funktion: 



	
	[bookmark: Text7]Telefon: 



	
	[bookmark: Text8]E-Mail: 



	[bookmark: _Toc256000072]A.4 Finanzielle Angaben

Der Mitgliedstaat legt fest, welche Bankdaten des ersuchenden Unternehmens erforderlich sind.



.







	

B – Hintergrund der geplanten Massenentlassungen

	B.1.a	Bitte geben Sie die Ursache(n) der wesentlichen Umstrukturierungsmaßnahmen an (bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 

	|_| Wesentliche strukturelle Veränderungen in den weltweiten Handelsströmen aufgrund der Globalisierung (z. B. erheblicher Anstieg der Einfuhren in die EU, gravierende Verschiebung des EU-Handels mit Waren und Dienstleistungen, rascher Rückgang des EU-Marktanteils in einem bestimmten Sektor, Verlagerung von Tätigkeiten in Nicht-EU-Länder usw.),
|_| Handelsstreitigkeiten, 
|_| erhebliche Veränderungen in den Handelsbeziehungen der EU oder in der Zusammensetzung des Binnenmarkts, 
|_| Finanz- und Wirtschaftskrise
|_| Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft 
|_| Digitalisierung
|_| Automatisierung
|_| Sonstige Ursache (bitte angeben): ………




	B.1.b. Geben Sie eine kurze Beschreibung der Ereignisse, die zu den geplanten Massenentlassungen geführt haben:
(vgl. Artikel 8a (12) (e) der EGF-Verordnung.)

	[bookmark: Text9][Freitext]




	B.1.c. Beschreiben Sie hier gegebenenfalls den Kausalzusammenhang zwischen Ihren geplanten Massenentlassungen und den geplanten Massenentlassungen bei Ihren direkten Zulieferern und nachgelagerten Herstellern, die in diesem Antrag aufgeführt sind:
(vgl. Artikel 8a (12) (f) der EGF-Verordnung.)

	[Freitext]
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C – Interventionskriterien

	C.1	Bitte geben Sie an, welches der folgenden in Artikel 4 der EGF-Verordnung festgelegten Interventionskriterien diesem Antrag zugrunde liegt:
(Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.)
	Kriterium 4 (2) (d)
	|_|

	
	Kriterium 4 (3)
	|_|

	
	Kriterium 4 (4)
	|_|



	C.2 Wenn der Antrag auf Kriterium 4 (2) (d) gestützt ist (einschließlich Fällen nach 4 (3) und 4 (4), die von den Anforderungen nach 4 (2) (d) abweichen). Bitte geben Sie Folgendes an:
(vgl. Artikel 8a (12) (a) und (b) der EGF-Verordnung.)

	Datum bzw. Daten, an denen das Unternehmen den Arbeitnehmervertretern die schriftliche Mitteilung bzw. die schriftlichen Mitteilungen übermittelt hat, die unter anderem die Anzahl und die Kategorien der zu entlassenden Arbeitnehmer gemäß Artikel 2 (3) Unterabsatz 2 der Richtlinie 98/59/EC enthielt(en)
	Datum (in chronologischer Reihenfolge, beginnend mit der ersten Mitteilung)

1. Januar 2000
	Anzahl der betroffenen Personen:


999

	
	1. Januar 2000
	999

	
	1. Januar 2000
	999

	
	1. Januar 2000
	999

	
	1. Januar 2000
	999

	Gesamtzahl der von einer drohenden Entlassung betroffenen Arbeitnehmer
(Anmerkung: Diese Zahl muss mindestens 200 betragen)
	999




	C.3	Falls der Antrag auf Kriterium 4(3) „kleiner Arbeitsmarkt“ gestützt ist, erläutern Sie bitte, warum der betreffende Arbeitsmarkt als kleiner Arbeitsmarkt anzusehen ist, und machen Sie detaillierte Angaben zu den Besonderheiten des betreffenden Arbeitsmarktes:
(vgl. Artikel 4 (3) der EGF-Verordnung.)
Diese Erläuterung sollte ausreichend detaillierte Informationen enthalten, damit die Kommission beurteilen kann, ob die Besonderheiten des betreffenden Arbeitsmarktes einen Finanzbeitrag aus dem EGF rechtfertigen. 



	C.4 Wenn der Antrag auf Kriterium 4 (4) „außergewöhnliche Umstände“ gestützt ist, machen Sie bitte detaillierte Angaben zur Art dieser Umstände und erläutern Sie, warum diese als außergewöhnlich anzusehen sind: 
(vgl. Artikel 4 (4) der EGF-Verordnung.)
Diese Erläuterung sollte ausreichend detaillierte Informationen enthalten, damit die Kommission beurteilen kann, ob die Umstände außergewöhnlich genug sind, um einen Finanzbeitrag aus dem EGF zu rechtfertigen. 

	Freitext





D – Als Begünstigte in Frage kommende Arbeitnehmer

	D.1	Die Zahl der förderfähigen Begünstigten, d. h. die Zahl der Arbeitnehmer, die in dem ersuchenden Unternehmen von einem unmittelbar bevorstehenden Arbeitsplatzverlust betroffen sind, wie in den schriftlichen Mitteilungen gemäß Artikel 2 (3) Unterabsatz 2 der Richtlinie 98/59/EC angegeben

	999



	D.2	Die Anzahl der zusätzlich anspruchsberechtigten Arbeitnehmer, bei denen es sich um Arbeitnehmer handelt, die von einer drohenden Entlassung bei den direkten Zulieferern und nachgelagerten Herstellern des Unternehmens betroffen sind, gemäß Artikel 2 (3) Unterabsatz 2 der Richtlinie 98/59/EC.  

	999

	D.2.a Daten der schriftlichen Mitteilungen der direkten Zulieferer und nachgelagerten Hersteller an die Arbeitnehmervertreter

	1. Januar 2000




	D.3	Gesamtzahl der anspruchsberechtigten Begünstigten (D.1 + D.2).  

	999





E – Als Begünstigte vorgesehene Arbeitnehmer

	E.1	Bitte geben Sie die Gesamtzahl der als Begünstigte vorgesehenen Arbeitnehmer an (d. h. diejenigen unter den insgesamt förderfähigen Arbeitnehmern, von denen erwartet wird, dass sie an den vorgeschlagenen Maßnahmen teilnehmen):
Hinweis: Die Gesamtzahl der als Begünstigte vorgesehenen Arbeitnehmer darf die Anzahl der förderfähigen Begünstigten nicht überschreiten
	999

	Bitte geben Sie eine Aufschlüsselung der Anzahl der als Begünstigte vorgesehenen Arbeitnehmer nach Geschlecht, Altersgruppe und Bildungsniveau an[footnoteRef:4] : [4:  Die unter den mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Indikatoren gemeldeten Daten sind personenbezogene Daten im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679. Ihre Verarbeitung ist zur Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2016/679).] 

(vgl. Artikel 8a (12) (j) der EGF-Verordnung.)

	(a) Geschlecht:
	Männer:
	999

	
	Frauen:
	999

	
	Nicht-binär[footnoteRef:5] [5:  Gemäß den nationalen Rechtsvorschriften] 

	999

	(b) Altersgruppe 
	Unter 30*
	999

	
	30–54*
	999

	
	Über 54*
	999

	(c) Bildungsniveau
	Sekundarstufe I oder weniger (ISCED 0–2)*
	999

	
	Sekundarstufe II (ISCED 3) oder postsekundäre Bildung (ISCED 4)*
	999

	
	Tertiäre Bildung (ISCED 5–8)*
	999

	E.2	Bitte geben Sie weitere statistische Daten an, die zur Begründung des Maßnahmenpakets beitragen würden.
Diese optionale Erläuterung könnte Statistiken oder Informationen zu „EU- und Nicht-EU-Migranten, Behinderungen oder anderen als nützlich erachteten Aspekten“ umfassen. 

	Freitext



F – Gleichstellung von Männern und Frauen und Nichtdiskriminierung

	F.1	Das ersuchende Unternehmen erklärt hiermit, dass es sicherstellen wird, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen sowie die Einbeziehung der Geschlechterperspektive integraler Bestandteil der verschiedenen Phasen der Umsetzung des EGF-Finanzbeitrags sind und in diesen gefördert werden, und dass es alle geeigneten Maßnahmen ergreifen wird, um Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Geschlechtsidentität, der Rasse oder ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung beim Zugang zum EGF und während der verschiedenen Phasen der Umsetzung des Finanzbeitrags zu verhindern:
(vgl. Artikel 10 der EGF-Verordnung.)
	|_|




G – Vorgeschlagene Maßnahmen

	G.1.1	Bitte geben Sie den geschätzten Finanzrahmen für jede der Komponenten des vorgeschlagenen Pakets personalisierter Dienstleistungen an:
(vgl. Artikel 8a Absatz 12 Buchstabe l der EGF-Verordnung.)

	(Bitte füllen Sie die Finanztabelle aus, welche als Anhang zu diesem Antragsformular einzureichen ist.)



	Bitte beschreiben Sie das vorgeschlagene koordinierte Paket personalisierter Dienstleistungen und die damit verbundenen Ausgaben, einschließlich insbesondere aller Maßnahmen zur Unterstützung von Beschäftigungsinitiativen für benachteiligte, ältere und junge Begünstigte:
(vgl. Artikel 8a (12) (k) der EGF-Verordnung.)
Diese Beschreibung sollte so detailliert sein, dass die Kommission die Kohärenz des Ansatzes beurteilen kann. Jede Maßnahme sollte einem Posten im Finanzplan entsprechen (siehe G.1.1). 

	Freitext

	G.1.2	Datum, an dem die personalisierten Dienstleistungen begonnen haben oder beginnen sollen:
(vgl. Artikel 8a (10) (m) der EGF-Verordnung.) (Die Begünstigten können ab dem Datum der jeweiligen schriftlichen Mitteilung unterstützt werden; daher ist der frühestmögliche Beginn das Datum der ersten schriftlichen Mitteilung.)
	1. Januar 2000

	G.1.4	Bestätigung, dass die im digitalen Industriezeitalter und in einer ressourcenschonenden Wirtschaft erforderlichen Kompetenzen bei der Konzeption der koordinierten Maßnahmenpakete berücksichtigt wurden. 
(vgl. Artikel 7 (2) der EGF-Verordnung).

	Ja, diese Kompetenzen wurden bei der Konzeption der koordinierten Maßnahmenpakete berücksichtigt
	|_|

	Nein/Nicht zutreffend
	|_|

	Falls „Ja“, erläutern Sie bitte, in welcher Weise.
Falls „nein“, bitte begründen Sie warum:

	Freitext



H – Konsultation der Zielgruppe

	H.1	Bitte beschreiben Sie die Verfahren, die das/die Unternehmen bei der Konsultation der  Zielgruppe oder gegebenenfalls ihrer Vertreter zur Ausgestaltung des koordinierten Maßnahmenpakets angewandt hat/haben, sowie die Verfahren, die bei der Konsultation der lokalen und regionalen Behörden oder anderer relevanter Interessengruppen zu den im koordinierten Maßnahmenpaket enthaltenen Maßnahmen angewandt wurden;
(vgl. Artikel 8a (12) (h) der EGF-Verordnung.)

	Freitext



I – Komplementarität, Einhaltung der Vorschriften und Koordinierung 

	I.1.	Das ersuchende Unternehmen erklärt hiermit, dass die personalisierten Dienstleistungen keine Maßnahmen ersetzen, für die es nach nationalem Recht oder aufgrund von Tarifverträgen verantwortlich ist:
(vgl. Artikel 8a (12) (o) der EGF-Verordnung.)
	|_|

	[bookmark: _Hlk196491116]I.2	Bitte erläutern Sie, warum die personalisierten Dienstleistungen keine Maßnahmen ersetzen, für die das Unternehmen aufgrund nationaler Rechtsvorschriften oder Tarifverträge verantwortlich ist:
(vgl. Artikel 8a (12) (o) der EGF-Verordnung.)

	Freitext º

	I.3.a	Bitte machen Sie Angaben zu Maßnahmen, zu denen das/die ersuchende(n) Unternehmen aufgrund nationaler Rechtsvorschriften oder gemäß Tarifverträgen verpflichtet ist/sind:
(vgl. Artikel 8a Absatz 12 Buchstabe o der EGF-Verordnung.)
(Diese Informationen sollten eine Beschreibung der vom/von den Unternehmen geplanten oder ergriffenen Maßnahmen enthalten.)

	Freitext

	I.3.b	Bitte erläutern Sie, wie die Empfehlungen des EU-Qualitätsrahmens für die Antizipation von Wandel und Umstrukturierungen[footnoteRef:6] berücksichtigt werden: [6:  Siehe die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „EU-Qualitätsrahmen für die Antizipation von Wandel und Umstrukturierungen“ vom 13. Dezember 2013 und deren Anhänge.] 

(vgl. Artikel 8a (12) (i) der EGF-Verordnung.)
(Diese Angaben sollten eine Beschreibung der von dem/den betroffenen Unternehmen geplanten oder ergriffenen Maßnahmen enthalten.)

	Freitext

	I.4	Das ersuchende Unternehmen bestätigt hiermit, dass es seinen gesetzlichen Verpflichtungen, einschließlich der in Artikel 2 der Richtlinie 98/59/EC festgelegten Verpflichtungen und etwaiger Tarifverträge, die diese geplanten Entlassungen regeln, nachgekommen ist und weiterhin nachkommt und dass es für seine Arbeitnehmer entsprechende Vorkehrungen trifft (vgl. Artikel 8a (12) (g) der EGF-Verordnung). Diese Bestätigung sollte sich auch auf Zulieferer und nachgelagerte Hersteller erstrecken, basierend auf den Informationen, die diese dem ersuchenden Unternehmen zur Verfügung gestellt haben.
	|_|

	I.5	Das ersuchende Unternehmen bestätigt hiermit, dass es die Maßnahmen kofinanzieren wird und dass es die einzige Quelle für die nationale Kofinanzierung ist, mit der einzigen Ausnahme von finanziellen Beiträgen von Zulieferern und nachgelagerten Herstellern, sofern zutreffend.
(vgl. Artikel 8a (12) (p) (r) der EGF-Verordnung.)
	|_|



J – Information, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

	Bitte beschreiben Sie kurz die geplanten Aktivitäten zur Information über die vorgeschlagenen Maßnahmen und zur Gewährleistung der Sichtbarkeit des EGF-Finanzbeitrags und heben Sie den Mehrwert der Europäischen Union hervor:
(Anmerkung: Dies muss gezielte Informationen an die Begünstigten umfassen)
(vgl. Artikel 12 (1) der EGF-Verordnung.)

	Freitext



K – Unterschrift des ersuchenden Unternehmens



Unterschrift:


Name des Unterzeichners (bitte leserlich in Druckbuchstaben):


Datum:


Amtlicher Stempel:




